
Vor 30 Jahren: UNTAG-Mission in 
Namibia“ nennt sich eine Ausstel-
lung, die am 8. Oktober 2020 mit 

Podiumsgesprächen unter dem Titel 
„Frieden – Freiheit – Unabhängigkeit. 
Namibia 1990 – 2020“ im International 
Institute for Peace (IIP), Möllwaldplatz 
5 in Wien-Wieden eröffnet wurde. IIP-
Präsident Hannes Swoboda eröffnete 
die Veranstaltung. Teilnehmer der Podi-
umsdiskussion waren unter anderem 
Namibias Botschafterin Nada Kruger 
und Oberst i. R. Alois Pommer, Ange-
höriger der UNTAG-Mission.  

In der Ausstellung wird der Über-
gang der ehemaligen Kolonie Deutsch-
Südwestafrika von einem von Südafrika 
dominierten Satellitenstaat zu einem un-
abhängigen, demokratischen Land do-
kumentiert. Ein Teil der Ausstellung be-
fasst sich mit der Polizeimission in der 
United Nations Transition Assistance 
Group (UNTAG). Gezeigt werden Bil-
der, Dokumente, eine österreichische 
UN-Polizeiuniform und andere Objekte. 
Organisiert wurde die Ausstellung vom 
Vorstand der Österreichischen Nami-
bia-Gesellschaft (ÖNG) Univ.-Prof. Dr. 
Walter Sauer. Die Ausstellung endet am 
30. November 2020. 

 
Namibia entstand aus der deutschen 

Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Die 
Kolonie wurde im Ersten Weltkrieg von 
südafrikanischen Truppen besetzt und 
ab 1919/20 im Auftrag des Völkerbunds 
unter dem Mandat von Südafrika ver-
waltet. In den folgenden Jahrzehnten 

band Südafrika das Mandatsgebiet en-
ger an sich. Das führte zu internationa-
len Protesten und der Internationale Ge-
richtshof sah in einem Urteil 1971 die 
südafrikanische Präsenz in Namibia als 
unrechtmäßig an. In den 1970er-Jahren 
verstärkten sich die Aktionen der nami-
bischen Unabhängigkeitsbewegung. Im 
September 1978 beschloss der UN-Si-
cherheitsrat, den Unabhängigkeitspro-
zess in Namibia durch freie und faire 
Wahlen einzuleiten und eine Unterstüt-
zungseinheit der UNO für die Über-
gangszeit in die Unabhängigkeit Süd-
westafrikas zu schaffen – die United 
Nations Transition Assistance Group 
(UNTAG). Österreich erklärte sich be-
reit, ein Kontingent zu entsenden. 

Wegen der zunehmenden kriegeri-
schen Auseinandersetzungen dauerte es 
allerdings noch mehr als ein Jahrzehnt, 
bis die Resolution umgesetzt werden 
konnte. Auch im Nachbarland Angola 
tobte seit Mitte der 1970er-Jahre ein 
Bürgerkrieg. Nach dem Ende des „Kal-
ten Kriegs“ 1989 zogen kubanische 
Truppen aus Angola ab und Südafrika 
stimmte der Überleitung Namibias in 
die Unabhängigkeit zu. Nun konnte die 
UNTAG-Mission ihre Tätigkeit aufneh-
men. Die UNO beschloss die Entsen-
dung von drei Bataillonen von „Blau-
helmen“, 300 Militärbeobachtern, 2.000 
zivilen Beobachtern sowie bis zu 1.500 
„Police Monitors“. Zunächst kamen 500 
UN-Polizisten nach Namibia. Da sie 
nicht ausreichten, wurde das Kontingent 
im Juli 1989 auf 1.000 Polizisten aus 23 

Staaten aufgestockt und in der Wahlvor-
bereitungsphase wurde die Höchstzahl 
von knapp 1.500 erreicht. Erstmals be-
teiligten sich auch Polizisten aus den 
damals noch getrennten beiden deut-
schen Ländern: Der westdeutsche Bun-
desgrenzschutz entsandte ein Kontin-
gent und die DDR Volkspolizei war mit 
einer Abteilung vertreten. 

 
Das österreichische Kontingent be-

stand aus 50 Exekutivbeamten; Kom-
mandant war Oberstleutnant Gerhard 
Stubbenhausen, sein Stellvertreter 
Hauptmann Friedrich Krachler. Sie flo-
gen am 23. März 1989 nach Südwest-
afrika, um mit anderen Kommandanten 
die Mission vorzubereiten und eine Or-
ganisationsstruktur aufzubauen. Stub-
benhausen wurde Coordinator South 
und war für alle UN-Polizeistationen in 
den südlichen und östlichen Landestei-
len zuständig. Krachler war Adjutant 
des Police Advicers.   

Im April 1989 kam es im nördlichen 
Grenzgebiet des Landes zu Kämpfen 
zwischen den südafrikanischen Besat-
zungstruppen und der Südwestafrikani-
schen Volksorganisation SWAPO. Bei 
neuerlichen Auseinandersetzungen an 
der Grenze kamen mehrere hundert 
Menschen ums Leben. Die UNTAG 
verlagerte daraufhin den Schwerpunkt 
der UN-Truppe nach Norden. Die Be-
mühungen der UNTAG führten dazu, 
dass die Kämpfe eingestellt wurden und 
die ersten UN-Polizeikontingente in das 
Land reisen konnten. 
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Frieden, Freiheit, Unabhängigkeit 
 

Vor 30 Jahren endete der UNTAG-Mission in Namibia. 80 Exekutivbeamte aus Österreich versahen in 
Namibia Dienst. Eine Ausstellung in Wien widmet sich der Friedensmission.

Polizeioffizier Alois Pommer (links) bei der UNTAG-Mission in Namiba; Ausstellungseröffnung am 8. Oktober 2020 in Wien. 



Das österreichische Kontingent, mit 
50 Leuten eines der größten der Missi-
on, flog am 21. April 1989 nach Süd-
westafrika. In den vier Tagen davor hat-
ten die Exekutivbeamten eine Schulung 
erhalten, in der unter anderem die Be-
dingungen im Land und die Gefahren 
der Mission vermittelt worden waren.  

Die Österreicher waren in sechs Or-
ten eingesetzt – überwiegend im frühe-
ren Kampfgebiet an der Grenze zu An-
gola. Dort herrschte während der Nacht 
eine Ausgangssperre. Die Blauhelme 
aus Österreich mussten sich selbst 
Quartiere suchen, es gab zudem am Be-
ginn der Mission keine Funkgeräte. Im 
Mai und Juni 1989 kam ein Teil der 
Österreicher zu drei außerhalb der 
Grenzregion bzw. im Süden gelegenen 
Polizeistationen des Landes. Eine Kom-
munikation untereinander war aller-
dings nur beim monatlichen Kontin-
gentstreffen möglich. 

 
Aufgabe der UNTAG-Polizisten war 

es, bis zur Abhaltung der Wahl und die 
Entstehung eines unabhängigen Staats 
die von Südafrika aufgebaute Polizei zu 
überwachen und die zivilen SWAPO-
Aktivitäten zu kontrollieren. Der Ein-
satz der CivPol-Leute erfolgte unbe-
waffnet. Die Polizisten waren „Vermitt-
ler“ ohne Exekutivgewalt. Sie beobach-
teten die örtliche Polizei und die be-
waffneten Gruppen in Bezug auf die 
Einhaltung der Menschenrechte. Sie 
nahmen auch Beschwerden der Bewoh-
ner entgegen, die sich gegen die Polizei, 
Justiz und andere Behörden richteten. 
Bei einer Menschenrechtsverletzung 
schritten die UN-Polizisten nicht ein, 
sondern berichteten darüber. Teilweise 
erfolgten Patrouillen. 

Die zweite wesentliche Aufgabe war 
die Schaffung der Voraussetzungen für 
freie und faire Wahlen. Die Exekutivbe-
amten übernahmen auch Aufgaben in 
den Bereichen Wählerregistrierung, 
Wahlbeobachtung und Wahlüberwa-
chung. Die Registrierung der Wahlbe-
rechtigten erfolgte vom 1. Juli bis 15. 
September 1989. Neben den Registrie-
rungsbüros in Städten und Dörfern gab 
es mobile Teams, bestehend aus UN-
TAG-Zivilpersonal sowie Angehörigen 
der Civilian Police und der südwestafri-
kanischen Polizei.  

Die Civilian Police organisierte und 
überwachte davor die Rückkehr von 
Flüchtlingen aus Angola, Sambia, Zim-
babwe und anderen Staaten zwischen 
Mai und August 1989. Die Heimkehrer 

wurden registriert und in Aufnahmela-
ger gebracht. 

Die Wahlen zur verfassungsgeben-
den Nationalversammlung fanden vom 
7. bis 11. November 1989 statt. Kontin-
gentskommandant Stubbenhausen war 
bereits am 18. Oktober 1989 nach 
Österreich zurückgekehrt, um die Schu-
lung der Angehörigen des Rotations-
kontingents durchzuführen. Diese Rota-
tion erfolgte am 17. November 1989 
und umfasste 27 Beamte. Friedrich 
Krachler wurde neuer Kommandant des 
österreichischen Kontingents.  

Die internationalen Polizeibeobach-
ter versahen ihren Dienst unbewaffnet 
und hatten keine exekutiven Befugnisse. 
Sie beobachteten und dokumentierten 
polizeilich relevante Vorfälle, patrouil-
lierten durch das Land und nahmen Be-
schwerden der Bewohner entgegen. 

 
Gefährliche Angriffe. Während der 

Mission kam es zu einigen gefährlichen 
Situationen für die unbewaffneten Exe-
kutivbeamten aus Österreich: Im Mai 
1989 hielt ein Stammeshäuptling eine 
österreichische Patrouille fest und be-
drohte sie mit dem Erschießen. Die 
Österreicher wurden aber kurz darauf 
freigelassen. 

Bei einer Beerdigung eines getöteten 
Anhängers der Demokratischen Turn-
hallenallianz (DTA) kam es zu einer le-
bensgefährlichen Situation für den stei-
rischen Gendarmeriebeamten Eduard 
Roth und einen Kollegen aus der Repu-
blik Fidschi. Die beiden Polizisten be-
obachten in einem UN-Streifenwagen 
die Trauerkundgebung. Als zwei Hand-
granaten detonierten, eskalierte die Si-
tuation. Südwestafrikanische Polizisten 
nahmen zwei Verdächtige fest, beka-
men aber Angst vor der aufgebrachten 
Menge und flüchteten. DTA-Anhänger 
schlugen daraufhin auf den UNO-Strei-
fenwagen ein, in dem der Österreicher 
und sein Kollege saßen, zerschlugen 
zwei Autoscheiben und zerstachen die 
Reifen. Eduard Roths Kollege wurde 
durch einen Messerstich verletzt. Roth 
konnte mit dem Streifenwagen trotz 
durchstochener Reifen flüchten.  

Vor diesem Zwischenfall war am 8. 
Oktober 1989 die UNO-Polizeistation 
in Oshakati von Hunderten Demons-
tranten angegriffen worden. In dieser 
Polizeistation hatte der Leobner Krimi-
nalbeamte Franz Lendl Dienst versehen. 
Aufgrund dieses Vorfalls wies der Kon-
tingentskommandant die in Oshakati 
eingesetzten Beamten an, künftig bei 
Demonstrationen zum persönlichen 
Schutz die Dienstwaffe mitzuführen. 
Diese Weisung wurde jedoch von der 
UNTAG-Führung wieder aufgehoben. 
Am 17. November 1989 erfolgte eine 
Rotation im österreichischen Kontigent. 

Nach den vom 7. bis 11. November 
1989 abgehaltenen Wahlen verließen 
die südafrikanischen Truppen Namibia 
und das Land erlangte am 21. März 
1990 seine Unabhängigkeit. Damit en-
dete die UNTAG-Mission. Die österrei-
chischen Exekutivbeamten landeten am 
4. April 1990 in Wien.             W. S.
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Ausstellung „Vor 30 Jahren: UNTAG-
Mission in Namibia“: Uniform eines 
österreichischen UN-Polizisten. 

Ziele der Mission 
 
Die Mission bestand aus einer 

militärischen und einer zivilen 
Komponente. Während die UN-Sol-
daten den Waffenstillstand über-
wachten, die Grenze kontrollierten, 
die Milizen entwaffneten und den 
Abzug der südafrikanischen Trup-
pen überwachten, waren die UN-
Polizisten für die Aufrechterhaltung 
der Ordnung und Sicherheit zustän-
dig, für die Verhinderung von Men-
schenrechtsverletzungen und für die 
Überwachung der örtlichen Polizei. 
Weitere Aufgaben waren die Rück-
führung von Flüchtlingen, die Re-
gistrierung der Wähler, die Beob-
achtung der freien und fairen Wah-
len sowie die Begleitung und der 
Schutz des UN-Wahlteams. 
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